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RESOLUTION 63/140

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.50 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Äthiopien, Aus-
tralien, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Ga-
bun, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Hondu-
ras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco,
Montenegro, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Senegal, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

63/140. Hilfe für das palästinensische Volk

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/93 vom 17. Dezem-
ber 2007 sowie frühere Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in
Washington erfolgte Unterzeichnung der Prinzipienerklärung
über vorübergehende Selbstverwaltung durch die Regierung
des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorgani-
sation, die Vertreterin des palästinensischen Volkes262, und
die darauffolgenden, von den beiden Seiten geschlossenen
Durchführungsabkommen,

ferner unter Hinweis auf alle einschlägigen Völkerrechts-
normen, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der
internationalen Menschenrechtsnormen, und insbesondere
auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte263, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte263, das Übereinkommen über die
Rechte des Kindes264 sowie das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau265 ,

zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen des palästinensischen Volkes, insbesondere der
Frauen und Kinder, im gesamten besetzten palästinensischen
Gebiet, die eine wachsende humanitäre Krise darstellt,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit einer Ver-
besserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur des
besetzten Gebiets,

in diesem Zusammenhang begrüßend, dass Projekte, ins-
besondere Infrastrukturprojekte, ausgearbeitet werden, um
die palästinensische Wirtschaft wiederzubeleben und die Le-
bensbedingungen des palästinensischen Volkes zu verbes-
sern, betonend, dass die geeigneten Bedingungen geschaffen
werden müssen, um die Durchführung dieser Projekte zu er-
leichtern, und Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Partner
in der Region und der internationalen Gemeinschaft,

sich dessen bewusst, dass die Entwicklung unter einem
Besatzungsregime schwierig ist und dass sie am besten in ei-
nem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht,

im Hinblick auf die großen wirtschaftlichen und sozialen
Herausforderungen, denen sich das palästinensische Volk
und seine Führung gegenübersehen,

betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Menschen, insbesondere der Frauen und Kinder, in der ge-
samten Nahostregion sind,

tief besorgt über die nachteiligen Folgen, namentlich die
gesundheitlichen und psychologischen Folgen, die die Ge-
walt für das gegenwärtige und künftige Wohl der Kinder in
der Region hat,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit, dem
palästinensischen Volk unter Berücksichtigung der palästi-
nensischen Prioritäten internationale Hilfe zu gewähren,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die huma-
nitäre Lage in Gaza und unterstreichend, wie wichtig Nothilfe
und humanitäre Hilfe sind,

unter Begrüßung der Ergebnisse der am 1. Oktober 1993
in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstützung
des Friedens im Nahen Osten, der Einsetzung des Ad-hoc-
Verbindungsausschusses für die Koordinierung der interna-
tionalen Hilfe für die Palästinenser und der von der Weltbank
als dessen Sekretariat geleisteten Arbeit, der Einsetzung der
Beratungsgruppe sowie aller Folgetreffen und internationalen
Mechanismen, die eingerichtet wurden, um Hilfe für das pa-
lästinensische Volk zu gewähren,

unterstreichend, wie wichtig die am 17. Dezember 2007
in Paris abgehaltene Internationale Geberkonferenz für den
palästinensischen Staat war, um die Geber dazu zu bewegen,
der Palästinensischen Behörde finanzielle und politische Un-
terstützung zu gewähren und in der Zwischenzeit außerdem
Hilfe mit dem Ziel zu gewähren, die sozioökonomische und
humanitäre Lage, in der sich das palästinensische Volk befin-
det, abzumildern, und unter Begrüßung der am 2. Mai 2008 in
London und am 22. September 2008 in New York abgehalte-
nen Treffen des Ad-hoc-Verbindungsausschusses für die Ko-
ordinierung der internationalen Hilfe für die Palästinenser,

unter Begrüßung des Plans zur Wiederaufnahme der Tä-
tigkeit des Gemeinsamen Verbindungsausschusses, der als
ein Forum fungiert, in dem mit der Palästinensischen Behörde
wirtschaftspolitische und praktische Angelegenheiten im Zu-
sammenhang mit der Geberhilfe erörtert werden, 

betonend, dass es notwendig ist, dass die Vereinten Natio-
nen am Prozess des Aufbaus palästinensischer Institutionen
voll mitwirken und dem palästinensischen Volk weitreichen-

262 A/48/486-S/26560, Anlage.
263 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
264 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
265 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982;
AS 1999 1579.
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de Unterstützung gewähren, und in dieser Hinsicht die Unter-
stützung begrüßend, die der Palästinensischen Behörde von
der 2002 vom Quartett eingesetzten Arbeitsgruppe für paläs-
tinensische Reformen gewährt wurde,

unter Begrüßung der Ergebnisse der am 24. Juni 2008 ab-
gehaltenen Berliner Konferenz zur Unterstützung der palästi-
nensischen zivilen Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit und mit
der Aufforderung, sie rasch umzusetzen,

sowie begrüßend, dass vom 21. bis 23. Mai 2008 in Beth-
lehem die Palästina-Investitionskonferenz abgehalten wurde,
mit dem Ziel, ein für das Wachstum und die Entwicklung des
palästinensischen Privatsektors günstiges Umfeld zu fördern,

ferner unter Begrüßung der Tätigkeit des Sonderbeauf-
tragten des Quartetts, Tony Blair, der gemeinsam mit der Re-
gierung der Palästinensischen Behörde eine mehrjährige
Agenda zur Stärkung der Institutionen, zur Förderung der
Wirtschaftsentwicklung und zur Mobilisierung internationa-
ler Gelder ausarbeiten soll,

es begrüßend, dass zwischen Gaza und dem südlichen Is-
rael weiterhin Ruhe herrscht, und ihrer Hoffnung Ausdruck
verleihend, dass diese Ruhe anhalten und zu einer weiteren
Erleichterung der Lage der Zivilbevölkerung in Gaza führen
wird, namentlich zur regelmäßigen Öffnung der Grenzüber-
gänge für den Personen- und Güterverkehr zu humanitären
wie auch gewerblichen Zwecken,

Kenntnis nehmend von der aktiven Mitwirkung des Son-
derkoordinators der Vereinten Nationen für den Nahost-Frie-
densprozess und Persönlichen Beauftragten des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und
der Palästinensischen Behörde an der Tätigkeit der Sonderge-
sandten des Quartetts,

es begrüßend, dass sich der Sicherheitsrat in seiner Reso-
lution 1515 (2003) vom 19. November 2003 den ergebnisori-
entierten Fahrplan für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung
zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts266 zu
eigen gemacht hat, und betonend, dass dieser umgesetzt und
eingehalten werden muss,

Kenntnis nehmend von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen 2005 und aus Teilen des nördlichen West-
jordanlands als Schritt zur Umsetzung des Fahrplans, 

in Würdigung der fortlaufenden Anstrengungen, die beide
Parteien seit der am 27. November 2007 in Annapolis (Verei-
nigte Staaten von Amerika) abgehaltenen internationalen
Konferenz unternommen haben, um möglichst bald eine Eini-
gung zu erzielen und so die Schaffung eines unabhängigen,
demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staates,
der Seite an Seite mit Israel in Frieden und Sicherheit lebt, zu
gewährleisten,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs267,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fort-
dauer der tragischen und gewaltsamen Ereignisse, die viele
Todesopfer und Verwundete, so auch unter Kindern und
Frauen, gefordert haben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs267; 

2. dankt dem Generalsekretär für seine rasche Reaktion
und seine Bemühungen in Bezug auf die Hilfe für das palästi-
nensische Volk;

3. dankt außerdem den Mitgliedstaaten, den Organen
der Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen, re-
gionalen und nichtstaatlichen Organisationen, die dem paläs-
tinensischen Volk Hilfe gewährt haben und nach wie vor ge-
währen;

4. unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit des Sonder-
koordinators der Vereinten Nationen für den Nahost-Frie-
densprozess und Persönlichen Beauftragten des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und
der Palästinensischen Behörde sowie der unter der Schirm-
herrschaft des Generalsekretärs ergriffenen Maßnahmen, die
sicherstellen sollen, dass ein Koordinierungsmechanismus für
die Tätigkeit der Vereinten Nationen in den gesamten besetz-
ten Gebieten geschaffen wird;

5. fordert die Mitgliedstaaten, die internationalen Fi-
nanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen so-
wie die regionalen und interregionalen Organisationen nach-
drücklich auf, dem palästinensischen Volk in enger Zusam-
menarbeit mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation
und über offizielle palästinensische Institutionen so rasch und
großzügig wie möglich wirtschaftliche und soziale Hilfe zu
gewähren;

6. begrüßt in dieser Hinsicht die Tagung des Ad-hoc-
Verbindungsausschusses für die Koordinierung der interna-
tionalen Hilfe für die Palästinenser und die wichtigen Ergeb-
nisse der in Paris abgehaltenen Internationalen Geberkonfe-
renz für den palästinensischen Staat, der es gelang, die inter-
nationale Gemeinschaft zu mobilisieren, und die bis zum
22. September 2008 zur Zahlung von 1,36 Milliarden US-
Dollar für die Stützung des Haushalts führte;

7. betont, wie wichtig es ist, die Ergebnisse der Pariser
Konferenz weiterzuverfolgen und dabei die Geber, die ihre
Zusagen zur Stützung des Haushalts noch nicht in Zahlungen
umgewandelt haben, aufzufordern, so rasch wie möglich Gel-
der zu überweisen, legt allen Gebern nahe, ihre Direkthilfe für
die Palästinensische Behörde im Einklang mit deren Regie-
rungsprogramm zu erhöhen, damit sie einen lebensfähigen
und prosperierenden palästinensischen Staat aufbauen kann,
unterstreicht, dass die Geber die aus diesen Bemühungen er-
wachsenden Lasten ausgewogen teilen müssen, und legt den
Gebern nahe, eine Anpassung ihrer Finanzierungszyklen an
den Zyklus des Nationalhaushalts der Palästinensischen Be-
hörde zu erwägen; 

8. fordert die zuständigen Organisationen und Einrich-
tungen des Systems der Vereinten Nationen auf, ihre Hilfe zu
verstärken, um entsprechend den von der palästinensischen

266 S/2003/529, Anlage.
267 A/63/75-E/2008/52.
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Seite festgelegten Prioritäten auf die dringenden Bedürfnisse
des palästinensischen Volkes einzugehen;

9. fordert die internationale Gemeinschaft zur Bereit-
stellung dringend benötigter Hilfe und Dienste auf, um die
entsetzliche humanitäre Lage abzumildern, in der sich die pa-
lästinensischen Frauen, Kinder und ihre Familien befinden,
und zum Wiederaufbau der maßgeblichen palästinensischen
Institutionen beizutragen;

10. unterstreicht die Rolle, die alle Finanzierungsinstru-
mente, einschließlich des Palästinensisch-europäischen Me-
chanismus zur Verwaltung der sozioökonomischen Unter-
stützung der Europäischen Kommission und des Treuhand-
fonds der Weltbank, bei der Gewährung von Direkthilfe an
das palästinensische Volk spielen;

11. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre
Märkte für Ausfuhren palästinensischer Erzeugnisse zu den
günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den entspre-
chenden Handelsregeln zu öffnen und die bestehenden Han-
dels- und Kooperationsabkommen in vollem Umfang durch-
zuführen;

12. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
dem palästinensischen Volk die zugesagte Hilfe beschleunigt
zur Verfügung zu stellen, um seinen dringenden Bedarf zu
decken;

13. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist,
den freien Zugang humanitärer Hilfsleistungen zum palästi-
nensischen Volk und die Freizügigkeit von Personen und Gü-
tern zu gewährleisten; 

14. betont außerdem, dass das Abkommen über die Be-
wegungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmli-
chen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom
15. November 2005, von beiden Parteien uneingeschränkt an-
gewandt werden müssen, damit sich die palästinensische Zi-
vilbevölkerung innerhalb des Gazastreifens frei bewegen und
ihn ungehindert betreten und verlassen kann sowie Ein- und
Ausfuhren getätigt werden können;

15. fordert die internationale Gebergemeinschaft, die
Einrichtungen und Organisationen der Vereinten Nationen
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf,
dem palästinensischen Volk so rasch wie möglich wirtschaft-
liche und humanitäre Nothilfe zu gewähren, insbesondere im
Gazastreifen, um den Auswirkungen der gegenwärtigen Krise
entgegenzutreten;

16. betont die Notwendigkeit der weiteren Verwirkli-
chung des Pariser Protokolls vom 29. April 1994 über wirt-
schaftliche Beziehungen, fünfter Anhang zu dem am 28. Sep-
tember 1995 in Washington unterzeichneten Israelisch-paläs-
tinensischen Interimsabkommen über das Westjordanland
und den Gazastreifen268, namentlich in Bezug auf den voll-
ständigen, raschen und regelmäßigen Transfer der palästinen-
sischen indirekten Steuereinnahmen;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) eine Evaluierung der Hilfe, die das palästinensische
Volk tatsächlich erhalten hat;

b) eine Evaluierung des noch ungedeckten Bedarfs so-
wie konkrete Vorschläge, wie diesem wirksam entsprochen
werden kann;

18. beschließt, den Unterpunkt „Hilfe für das palästinen-
sische Volk“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 63/141

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.53 und Add.1, in seiner mündlich abgeänderten Fassung,
eingebracht von: Antigua und Barbuda (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77
sind, und Chinas), Japan, Mexiko, Russische Föderation.

63/141. Internationale Zusammenarbeit bei der
humanitären Hilfe bei Naturkatastrophen:
von der Nothilfe zur Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991, deren Anlage die Leitlinien für die verstärkte Koor-
dinierung der humanitären Nothilfe des Systems der Verein-
ten Nationen enthält, sowie aller ihrer Resolutionen über die
internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe bei
Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Entwicklung und un-
ter Hinweis auf die Resolutionen der humanitären Angele-
genheiten gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des
Wirtschafts- und Sozialrats,

in der Erkenntnis, wie wichtig die Grundsätze der Neutra-
lität, der Menschlichkeit, der Unparteilichkeit und der Unab-
hängigkeit für die Gewährung humanitärer Hilfe sind,

unter Begrüßung der Erklärung von Hyogo269, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen270

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine
sicherere Zukunft271, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005
in Kobe (Hyogo, Japan) abgehaltenen Weltkonferenz für Ka-
tastrophenvorsorge verabschiedet wurden,

betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwor-
tung für die Einleitung, die Organisation, die Koordinierung
und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in sei-
nem Hoheitsgebiet sowie für die Erleichterung der Arbeit der

268 A/51/889-S/1997/357, Anlage.

269 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
270 Ebd., Resolution 2.
271 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II.




